
Leitfaden*) für bau- und brandschutztechnische Sachverständige  
 
Nachbar im Anlagenrecht – Abgrenzung von Betriebsanlagen: 
 
*) Dieser Leitfaden wurde vom Technischen Beirat der Landesstelle für Brandverhütung des Bundeslandes NÖ 
erarbeitet und soll zur Unterstützung von technischen SV in behördlichen Verfahren anwendbar sein.   
Stand April 2016 
 
Motiv für die Erstellung dieses Leitfadens: 
 
Bei gewerberechtlichen Verfahren zu Genehmigungen von Betriebsanlagen kommt 
es immer wieder zur Fragestellung, ob im Fall mehrere Betriebsanlagen in einem 
Gebäude diese jeweils Nachbarn im Sinne von § 74 GewO sind und daher 
besondere - brandschutztechnische - Maßnahmen erforderlich werden. Die dabei als 
erforderlich erachteten Maßnahmen werden oft höchst unterschiedlich gesehen, dies 
führt zu stark divergierenden Ansichten bei durchaus vergleichbaren Projekten und 
damit naturgemäß auch zu Unverständnis seitens der Konsenswerber und deren 
Planer.  
  
Mit diesem Leitfaden soll daher versucht werden, die Richtung für eine konsolidierte 
Vorgangsweise vorzugeben, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass jedes Projekt für 
sich immer eine eigenständige Betrachtungsweise erfordert.  
 
Darüber hinaus soll dieser Leitfaden aber auch für Nutzungen, die nicht einer 
Betriebsanlagengenehmigungspflicht unterliegen (wie z.B. Bürobetrieb) oder nur 
baurechtlich abgehandelt werden, anwendbar sein.   
 
Da die Frage nach dem Zutreffen einer Nachbarschaft im Sinne der GewO primär 
eine Rechtsfrage darstellt, wurde dazu ein Statement aus anlagenjuristischer Sicht 
seitens des Landes NÖ eingeholt: 
 
Bei Betrieb mehrerer Anlagen in einem Gebäude ist vorab zu klären, wer 
Antragsteller ist bzw. sein darf (Beachte: Bei bereits bestehenden Betriebsanlagen ist 
grundsätzlich die Inhabereigenschaft für die Antragslegitimation erforderlich!). Im 
Sinne der Einheit von Betriebsanlagen wird bei untrennbaren Anlagenteilen immer 
nur ein Konsenswerber auftreten können. 
Bei Gesamtanlagen ist eine Generalgenehmigung anzustreben, diese wäre  jedoch 
ausdrücklich zu beantragen (vgl. § 356 e GewO 1994).  
Zweckmäßigerweise sind diese Fragen im Rahmen des Bausprechtages bzw. 
unmittelbar bei der Einreichung zu klären, da deren Beantwortung wesentliche 
Auswirkungen auf die darauf folgende Verfahrensplanung bzw. 
technische  Beurteilung des Vorhabens haben wird. 
Unterschiedliche Anlagenbetreiber/-inhaber sind zueinander Nachbarn i.S. der 
GewO. Grundsätzlich verlangt die GewO aber nicht, dass Betriebsanlagen 
zueinander durch eine Brandwand oder einen Brandabschnitt voneinander zu 
trennen sind – der im Einzelfall zu beurteilende Nachbarschaftsschutz kann auch 
durch technische Alternativen, welche das gleiche Schutzniveau gewährleisten (vgl. 
§ 74 Abs. 2 GewO 1994), sichergestellt sein. 
Konsequenz: In generalgenehmigten Anlagen können Betriebsanlagen 
nebeneinander bestehen, ohne dass diese brandabschnittsmäßig voneinander 



getrennt sind. Dafür gibt es allenfalls übergreifende technische Einrichtungen wie 
z.B. Brandfrüherkennung (BMA), RWA-Anlagen, Sprinkleranlagen etc. 
Das Erfordernis einer „echten“ brandabschnittsmäßigen Trennung von Anlagen oder 
Anlagenteilen wäre anhand der konkreten Gefährdung zu beurteilen (z.B. durch 
brandschutztechnischen SV). 
Gemeinsam genutzte Anlagenteile (z.B. gemeinsam genutzte Fluchtwege für zwei 
separate Betriebsanlagen) sind in alle betroffenen Genehmigungen einzubeziehen 
(alle Genehmigungsinhaber haften der Behörde gegenüber für konsensgemäßen 
Zustand). Bei eingetretenen Änderungen an dieser Konstellation ist zu beurteilen, ob 
die Anlagenteile vom Bescheid umfasst sind (dann § 81 GewO) oder nicht (dann ev. 
Sanierungskonzept § 79 Abs. 3 GewO).  
Ausnahme: Generalgenehmigung/Spezialgenehmigung(en), da hier gemeinsam 
genutzte Bereiche jedenfalls von der Generalgenehmigung zu erfassen sind.  

 
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass durch die Umsetzung der OIB-
Richtlinien in den bautechnischen Vorschriften der Länder (in NÖ in Form der 
Anlagen zur NÖ Bautechnikverordnung 2014, in Kraft seit 01.02.2015) auch der im 
Baurecht verankerte Schutz des Nachbarn einer geänderten Betrachtung unterzogen 
wurde. Durch diese Umsetzung erhält insbesondere die Frage, ob die OIB-Richtlinien 
auch im betriebsanlagenrechtlichen Genehmigungsverfahren für die 
brandschutztechnische Beurteilung herangezogen werden können oder ob strengere 
Maßstäbe anzulegen, neue Bedeutung.  Es erscheint jedenfalls praktikabel, wenn im 
baurechtlichen und im gewerberechtlichen Verfahren hinsichtlich des Brandschutzes 
der gleiche Beurteilungsmaßstab herangezogen werden könnte, zumal beide 
Verfahren gemäß § 356 Abs. 2 GewO 1994 zu koordinieren sind. Folglich sollten die 
Sachverständigen auch im Betriebsanlagengenehmigungsverfahren die 
brandschutztechnische Beurteilung an Hand der landesgesetzlich in Geltung 
gesetzten OIB-Richtlinien durchführen können. 
Das Baurecht akzeptiert etwa, dass innerhalb von festgelegten, maximalen 
Brandabschnittsflächen einzelne Nutzungen (Wohnungen, Büros, Betriebseinheiten) 
nur durch Trennbauteile – in einer Klassifikation, die von der  Gebäudeklasse 
abhängig ist und die in der Tab. 1b ausgewiesen wird – voneinander zu trennen sind. 
Bürogebäude etwa dürfen demnach eine maximale Netto-Grundfläche (bei max. 4 
oberirdischen Geschoßen) von 1.600 m² aufweisen, bei Wohngebäuden wurde 
überhaupt nur noch die maximale Längsausdehnung (60 m) festgelegt.  
Wohnungen und Betriebseinheiten sind demnach untereinander sowie zu anderen 
Gebäudeteilen (z.B. Gänge) entsprechend den Anforderungen der Tabelle 1b durch 
Trennwände und Trenndecken zu trennen. Mehrere Betriebseinheiten mit 
Büronutzung bzw. büroähnlicher Nutzung und Verkaufsstätten können hierbei bis zur 
maximal zulässigen Brandabschnittsfläche als eine Betriebseinheit betrachtet 
werden.  
 
Für die Prüfung, ob eine genehmigungspflichtige gewerbliche Betriebsanlage 
genehmigungsfähig ist, sind grundsätzlich maßgeblich die Schutzgüter gemäß § 74 
Abs. 2 Z 1 bis 5 GewO 1994 und das Schutzniveau gemäß § 77 GewO 1994. 
Baurechtliche Genehmigungen sind nach derzeitigem Stand im gewerblichen 
Betriebsanlagengenehmigungsverfahren nicht konzentriert, die baurechtliche 
Genehmigung ist vielmehr kumulativ zur gewerblichen Betriebsanlagengenehmigung 
zu erwirken.  
 



Für den Fall von Brandgefahren bedeutet dies: 
Brände sind jedenfalls geeignet, Leben oder Gesundheit von Betriebsinhaber, 
mittätigen Familienangehörigen, Kunden, und - abhängig von der örtlichen Lage - 
auch Nachbarn zu gefährden oder die Nachbarn zu belästigen (Schutzgut gemäß § 
74 Abs. 2 Z 1 und Z 2). Brände sind auch geeignet, das Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte der Nachbarn zu gefährden (Schutzgut gemäß § 74 Abs. 2 Z 1). Die 
Brandlast und die Aktivierungsgefahr sind daher gemäß § 77 Abs. 1 und 2 GewO 
1994 derart zu beurteilen, das, nach dem Stand der Technik und allenfalls 
vorzuschreibender Auflagen, die nach den Umständen des Einzelfalls 
voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 1 GewO 1994 vermieden 
und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des 
§ 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 GewO 1994 auf ein zumutbares Maß beschränkt werden. 
Baurechtliche Vorschriften sind dabei als relevante Quelle für die Anwendung des 
Standes der Technik im Brandschutzbereich anzusehen, darüber hinaus kommen - 
nach Maßgabe des Einzelfalles aber auch andere Quellen in Betracht:  Rechtliche 
Vorgaben wie Verordnungen, die auch technische Anforderungen enthalten (z.B 
VbF) oder rein technische Vorgaben wie Normen und Richtlinien. In diesem 
Zusammenhang wird auf die Richtlinie TRVB A 126 (Brandschutztechnische 
Kennzahlen verschiedener Nutzungen, Lagerungen und Lagergüter) verwiesen, die 
neben Angaben zu Brandlasten und Aktivierungsgefahren der jeweiligen Nutzungen 
auch Informationen über deren Brandgefährlichkeit, Verrauchungsgefahr und 
Personengefährdung enthält.  
 
Für die Frage nach den erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen (wie die 
einer Brandabschnittsbildung) bedeutet dies zusammengefasst: 
 
Es ist die Gefährdung, die abhängig von Faktoren wie Brandlast und 
Aktivierungsgefahr ist, zu ermitteln. Es ist der Stand der Technik zur Vermeidung von 
Brandgefahren zu erforschen, die OIB-Richtlinien können dabei eine relevante 
Erkenntnisquelle darstellen. Daraus abgeleitet, kann bei verschiedenen Betreibern, 
die sich hinsichtlich der Gefährdung nicht von einer Betriebsanlage mit nur einem 
Betreiber unterscheidet, nicht von diesem Umstand abgeleitet von einer erhöhten 
Gefährdung – und damit verbunden von erforderlichen brandschutztechnischen 
Maßnahmen – gesprochen werden.  
Es ist vielmehr nach dem Stand der Technik zu beurteilen, ob bei der ermittelten 
Brandlast und Aktivierungsgefahr die Brandgefahren ausreichend eingeschränkt 
werden oder ob zur Abwehr dieser  Gefahren weitere Auflagen erforderlich werden. 
 
Im Falle von speziellen Anforderungen aus rechtlichen Bestimmungen, die sich aus 
der Gewerbeordnung ableiten (z.B. Anforderungen an Lagerräume für brennbare 
Flüssigkeiten nach der VbF – Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) sind diese 
maßgeblich und beinhalten damit auch die Sicherstellung eines erforderlichen 
Schutzniveaus.  
Gleiches gilt für Betriebsanlagen, von denen höhere Gefährdungen ausgehen, die 
sich entweder aus der Besonderheit des Betriebes ableiten (z.B. dem 
Industrieunfallrecht unterliegen) oder wo im Zuge von Genehmigungsverfahren 
solche Gefährdungen (hohe Brandlasten, große Aktivierungesgefahr) aufgezeigt 
werden.  
 
Nicht Gegenstand dieses Leitfadens sind jedenfalls aus dem Baurecht stammende 
Anforderungen an Bauweisen an Grundstücks- oder Bauplatzgrenzen.  



Im Folgenden sollen verschiedene Fälle, wo mehreren Betriebsanlagen (Nutzungen) 
innerhalb eines gemeinsamen Gebäudes angeordnet sind, beispielhaft betrachtet 
werden: 
 
Anhang 1:  
Beispiele für Büronutzung, Beherbergung und Verkaufsstätten  
Beurteilung auf Basis OIB-RL 2 (NÖ BTV Anlage 2) 
 
Anhang 2:  
Beispiele für Betriebliche Nutzung  
Beurteilung auf Basis OIB-RL 2.1 (NÖ BTV Anlage 2.1) 
 
Anhang 3:  
Sondernutzungen   
 
 
 
 
 
 



Anhang 1:  
Beispiele für Büronutzung, Beherbergung und Verkaufsstätten  
Beurteilung auf Basis OIB-RL 2 (NÖ BTV Anlage 2) 
 
RL 2, Punkt 3.2: 
Wohnungen bzw. Betriebseinheiten sind untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen (z.B. Gänge) 
entsprechend den Anforderungen der Tabelle 1b durch Trennwände und Trenndecken zu trennen. 
Mehrere Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher Nutzung und Verkaufsstätten können 
hierbei bis zur maximal zulässigen Brandabschnittsfläche als eine Betriebseinheit betrachtet werden. 
Für Wände von Treppenhäusern gelten abweichend davon die Anforderungen gemäß den Tabellen 
2a, 2b und 3. 
 
RL 2, Vorbemerkungen: 

Für Gebäude mit gemischter Nutzung gelten die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes für 
die einzelnen Nutzungsbereiche als erfüllt, wenn die für die jeweiligen Nutzungen anzuwendenden 
Bestimmungen der Richtlinien eingehalten werden. 
 
Legende:  

Brandabschnitt  
(Brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken nach Tab. 1b der OIB-RL 2) 

 
   Trennbauteil (Trennwände bzw. Trenndecken nach Tab. 1b der OIB-RL 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Büro 
Firma A 

Büro 
Firma B 

OIB-RL 2, Trennbauteile nach Tab. 1b 
in Abhängigkeit von der GK. 
Kein Brandabschnitt erforderlich. 
Trennbauteile nur dann, wenn definitiv 
mehr als eine Betriebseinheit (in 
Analogie zu mehreren Wohnungen) 
ausgewiesen wird.  

Verkaufsstätte  
Firma A 

Bistro 
Firma B 

OIB-RL 2, Bistro ist Teil der 
Verkaufsstätte, daher kein 
Brandabschnitt und keine 
Trennbauteile erforderlich. 
Techn. Brandschutzeinrichtungen nach 
Tab. 4 für die gesamte Verkaufsstätte 
 

Shop 1 Shop 2 Shop 4 OIB-RL 2, keine Brandabschnitts-
bildung zwischen den Shops und zur 
Mall, aber  techn. Brandschutz-
einrichtungen nach Tab. 4 für die 
gesamte Verkaufsstätte 

Hotel 
Firma A 

Büro 
Firma C 

Kein Brandabschnitt innerhalb der 
nach OIB-RL 2 zulässigen 
Brandabschnittsfläche., Trennbauteile 
nach OIB-RL 2 Tab. 1b in 
Abhängigkeit von der GK nur 
erforderlich bei einem 
Gefährdungspotential, welches von 
einer Nutzung durch nur einen Betrieb 
wesentlich abweicht.  

Cafe 
Firma B 

Mall (EKZ-Betreiber)  Shop 4  

 
Shop 5 

 



Anhang 2:  
Beispiele für Betriebliche Nutzung  
Beurteilung auf Basis OIB-RL 2.1 (NÖ BTV Anlage 2.1) bzw. teilweise auch auf Basis 
OIB-RL 2 
 
RL 2, Vorbemerkungen: 

Für Gebäude mit gemischter Nutzung gelten die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes für 
die einzelnen Nutzungsbereiche als erfüllt, wenn die für die jeweiligen Nutzungen anzuwendenden 
Bestimmungen der Richtlinien eingehalten werden.  
 
Für Betriebsbauten bedeutet dies, dass etwa aneinander grenzenden Gebäude nach verschiedenen 
Richtlinien (z.B. RL 2 für ein Bürogebäude, RL 2.1 für eine Produktionshalle) beurteilt werden können, 
wenn diese brandschutztechnisch getrennt (Brandabschnitt REI 90 oder gleichwertige technische 
Maßnahme) ausgeführt werden, unabhängig davon, ob verschiedene Betreiber vorliegen.  
 
RL 2.1, Tab. 1: Büro- und Verwaltungsräumlichkeiten sowie Sozialräume bleiben bis zu einer Netto-
Grundfläche von insgesamt nicht mehr als 400 m² bei der Berechnung außer Betracht und müssen 
nicht durch brandabschnittsbildende Bauteile begrenzt werden. 
 
Legende:  

Brandabschnitt  
(Brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken nach Tab. 1b der OIB-RL 2 
oder Brandwände nach 3.8 der OIB-RL 2.1) 

 
   Trennbauteil  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Büro > 400 m² 
Firma A 

(OIB-RL 2) 

Produktion 
Firma A oder B 
(OIB-RL 2.1)  

Betrachtung nach zwei verschiedenen 
OIB-RL (2 und 2.1)  
 
Brandabschnitt erforderlich! 
 

Büro < 400 m² 
Firma A 

Produktion 
Firma A  

Betrachtung nur nach OIB-RL 2.1 
Keine Anforderungen bzw. keine 
brandabschnittsbildende Trennung 
erforderlich.  
(Vorbemerkung) zu Tab. 1)  
 
 

Büro < 400 m² 
Firma A 

Produktion 
Firma B  

Betrachtung nur nach OIB-RL 2.1 
Trennbauteil, aber keine 
brandabschnittsbildende Trennung 
erforderlich.  
(Vorbemerkung) zu Tab. 1)  
 
 

Produktion/Lager 
Firma A 

Produktion(Lager) 
Firma B  

Betrachtung nach OIB-RL 2.1 
Innerhalb eines zulässigen 
Hauptbrandabschnittes (Tab. 1) können 
nach Betrachtung von Brandlast und 
Aktivierungsgefahr erforderlich werden: 

• Keine Trennung oder 
• Trennbauteile oder 
• Brandabschnitt oder 
• Techn. Brandschutzeinrichtungen 

 
 



Anhang 3:  
Sondernutzungen   
 
Die folgenden Beispiele sind willkürlich aus der täglichen Praxis entnommen und stehen daher nur 
Beispielhaft für viele andere Nutzungen. Wesentlich ist dabei der Ansatz, das, wenn grundlegende 
brandschutztechnische Anforderungen an die (Gesamt) Anlage erfüllt werden, damit auch das 
Schutzniveau der einzelnen Bereiche im Sinne des Nachbarschaftsschutzes ausreichend erfüllt wird.  
 
 
Legende:  

Brandabschnitt  
 
   Trennbauteil  
 
 
 
         PV-Anlage Firma A 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büro 
Firma B 

Photovoltaikanlage des Betreibers A 
auf dem Dach der Firma B: 
Brandschutzrelevante Einrichtungen 
nach ÖVE RL R 11-1, aber keine 
brandschutztechnische Trennung 
erforderlich.   
 

Shop 1 
Firma A 

Shop 2 
Firma B 

Büro 
Firma A Bahnhof unterliegt dem 

Eisenbahnrecht. Shops können analog 
zu einem EKZ behandelt werden (OIB-
RL 2, Verkaufsstätten) und sind mit 
techn. Brandschutzeinrichtungen nach 
Tab. 4 auszustatten. 

Firma A  

Innerhalb des Brandabschnittes 
Trafostation (nach ETG 1992 bzw. 
ETV 2002) sind keine Trennungen im 
Bereich von Anlagenteilen 
verschiedener Betreiber (Eigentümer) 
erforderlich.  
 

  

Trafostation mit 
Einrichtungen 
eines EVU und 

der Firma A 

Bahnhof  

VbF-
Lager Nutzungen, dies besonderen 

Bestimmungen unterliegen (z.B. VbF) 
sind entsprechend den dort definierten 
Vorgaben zu behandeln (z.B. daraus 
abgeleitet Brandabschnittsbildung)  Betriebsanlage (Produktion) 

Lager für DGP 
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